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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp: B       Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE5937301 
 
Gebietsname: Zeitelmoos bei Wunsiedel 
 
Größe: 401 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Oberfranken 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae 
und/oder der Isoëto-Nanojuncetea 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder 
Hydrocharitions 

3160 Dystrophe Seen und Teiche 

6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen 
Festland) auf Silikatböden 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6520 Berg-Mähwiesen 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 

91D0* Moorwälder 

91E0* Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

9410 Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) 
* = prioritär 

 
 
 
Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1166 Triturus cristatus Kammmolch 

1361 Lynx lynx Luchs 
* = prioritär 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt ggf. Wiederherstellung des Zeitelmooses bei Wunsiedel als einer der größten Moor- und 
Feuchtbiotopkomplexe in Nordost-Bayern. Erhalt ggf. Wiederherstellung des durch seine Übergangs- 
und Flachmoore sowie nährstoffarmen Teiche gekennzeichneten Waldgebiets mit seinem 
Vorkommen von zahlreichen Arten mit landesweiter Bedeutung (u. a. Luchs). Erhalt der 
ausreichenden Störungsfreiheit und Unzerschnittenheit des Biotopkomplexes. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Natürlichen eutrophen Seen mit einer Vegetation des 
Magnopotamions oder Hydrocharitions und der Oligo- bis mesotrophen stehenden 
Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea 
sowie der Dystrophen Seen und Teiche. Erhalt der charakteristischen Gewässervegetation. 
Erhalt ausreichend störungsfreier Gewässerzonen und der unverbauten, unbefestigten bzw. 
unerschlossenen Uferbereiche einschließlich der natürlichen Verlandungszonen. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung des intakten Wasserhaushalts der Stillgewässer als bedeutende Lebensräume 
für charakteristische Arten wie Kammmolch, Moorfrosch, Hochmoor-Mosaikjungfer, Mond-
Azurjungfer, Nordische Moosjungfer, Schlangenwurz und Glänzende Seerose. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Artenreichen montanen Borstgrasrasen (und submontan 
auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden einschließlich ihrer charakteristischen 
Pflanzen- und Tierarten. Erhalt der Flächen in ihren nutzungs- und pflegegeprägten 
Ausbildungsformen. Erhalt strukturbildender Elemente wie Gehölzgruppen, Säume und 
Waldrandzonen zur Wahrung der Biotopverbundfunktion, als Habitatelemente charakteristischer 
Artengemeinschaften. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe, insbesondere der höchstens gelegentlich gemähten Bestände und ihrer 
charakteristischen Arten. Erhalt einer nur mit wenigen Gehölzen durchsetzten Ausprägung zum 
Erhalt des Offenlandcharakters. Erhalt des charakteristischen Nährstoff- und Wasserhaushalts 
(hoher Grundwasserstand) und der Überschwemmungsdynamik. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Berg-Mähwiesen in den unterschiedlichen Ausprägungen (vor 
allem trocken bis feucht). Erhalt der Wiesen in ihren nutzungs- und pflegegeprägten 
Ausbildungsformen bzw. ihrer nährstoffarmen Standorte mit ihrer typischen Vegetation. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Übergangs- und Schwingrasenmoore. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung des natürlichen Wasser- und Nährstoffhaushalts sowie Ermöglichung der 
natürlichen Entwicklung. Erhalt der Habitatelemente und ausreichender Lebensraumgrößen für 
charakteristische Tier- und Pflanzenarten. Erhalt des funktionalen Zusammenhangs mit 
ungenutzten, naturnahen und wenig gestörten Moor- und Bruchwaldrandzonen sowie 
Niedermoor- und Feuchtgrünland-Lebensräumen. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Moorwälder mit ihrer charakteristischen Tier- und Pflanzenwelt, 
insbesondere der Kreuzotter und der Spirke. Erhalt ggf. Wiederherstellung der prägenden 
Standortbedingungen (vor allem eines naturnahen Wasserhaushalts). Erhalt ggf. 
Wiederherstellung des funktionalen Zusammenhangs mit Übergangs- und Schwingrasenmooren 
sowie Wiesen und Hochstaudenfluren. Erhalt eines ausreichenden Anteils an Alt- und Totholz 
und Biotop- und Höhlenbäumen. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) mit standortheimischer Baumarten-
Zusammensetzung und naturnaher Bestands- und Altersstruktur als verbindendes 
Landschaftselement und weitgehend unzerschnittener Wanderungskorridor für 
gewässergebundene Tier- und Pflanzenarten. Erhalt typischer Elemente der Alters- und 
Zerfallsphase, insbesondere von ausreichend Totholz und Biotopbäumen. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung der prägenden Standortbedingungen (vor allem eines naturnahen 
Wasserhaushalts). 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Montanen bis alpinen bodensauren Fichtenwälder 
(Vaccinio-Piceetea) mit naturnaher Bestands- und Altersstruktur und lebensraumtypischer 
Baumarten-Zusammensetzung. Erhalt typischer Elemente der Alters- und Zerfallsphase, 
insbesondere von ausreichend Tot- und Altholzmengen, auch starker Dimension. Erhalt eines 
ausreichenden Angebots an Baumhöhlen. Erhalt der engen Verzahnung mit den Moorwäldern. 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Kammmolchs. Erhalt der extensiv genutzten 
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Teiche mit ihren zum Teil ausgeprägten Verlandungszonen, Röhrichten und ihrer 
Unterwasservegetation als Laichgewässer. Erhalt von für die Fortpflanzung geeigneten 
Stillgewässern. Erhalt des zusammenhängenden Habitatverbunds zwischen Laich- und 
Landlebensräumen. 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Luchses. Erhalt ggf. Wiederherstellung der 
Vernetzung und des Verbunds innerhalb von Wäldern und zwischen den Waldgebieten innerhalb 
des Hohen Fichtelgebirges, vor allem zum Schneeberg. Erhalt ggf. Wiederherstellung großflächig 
weitgehend unzerschnittener, störungsarmer Wäldern den Vorkommensgebieten des Luchses. 
Erhalt ggf. Wiederherstellung eines ausreichenden Nahrungsangebots. 

 

 


